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Verhandlungsschrift 
 
 
über die am 28.9.1956 unter dem Vorsitze des Bürgermeisters Richard Bösch abgehaltene Sitzung 
der Gemeindevertretung in Schlins. 
 
Anwesend:          Bürgermeister, 1 Gemeinderat, 9 Gemeindevertreter u. 1 Ersatzmann 
Entschuldigt abw.[esend]:  GR Jussel Franz Josef u. GV Stähele Alb.[ert] 
 
 
 
Beschlüsse 
 
 

1. Die Verhandlungsschrift der letzten ausserordentlichen Sitzung wurde verlesen und ohne 
Einwand genehmigt. 

 
 
2. Bezüglich Grundklärung am Rönsberg wird die treibende Partei, Wtw. Maria Walter in 

Bludesch dahin verwiesen, dass sie sich in dieser Angelegenheit mit dem ehemaligen Besitzer 
Markus Amann in Satteins ins Einvernehmen setzt. 

 
 
3. Dem Ansuchen des Walter Fritz und der Hummer Theresia, beide in Schlins, um Vorausbezug 

von 3 Holzlosen zu Bauzwecken wurde dahin entsprochen, dass den ansuchenden Parteien 
nicht 3, sondern nur 2 Holzlose bewilligt wurden, da beide Parteien bereits 1 Holzlos im 
Vorausbezug bekommen haben. Somit erhalten sie das Bürgerholzlos für die 
Holzwirtschaftsjahre 1957 / 58 u. 1958 / 59. 
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4. Bezüglich Wartungsvertrag mit der Firma Siemens u. Halske wird noch zugewartet und der 
Bürgermeister beauftragt, weitere Informationen einzuholen. 

 
 

5. Dem Ansuchen des Bernhard Siegfried in Schlins 159 um Grunderwerb auf Gp. 874/12 wurde 
einstimmig entsprochen. Die Bedingungen dieses Grunderwerbes werden im Kaufvertrag 
festgehalten. Die gesamten aus diesem Rechtsgeschäft entstehenden Kosten, Gebühren 
unsw. Gehen zu Lasten des Käufers. 

 
 

6. Dem Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages mit den Illwerken wurde einstimmig zugestimmt. 
Über die Entschädigungsverhandlungen der Illwerke gegenüber der Gemeinde Schlins wurde 
vom Bürgermeister ein ausführlicher Bericht gegeben. 

 
 
 

7. Allfälliges 
 

a. Einer Erhöhung zur Feuerversicherung Gemeindeamtsgebäude samt Inventar wurde 
zugestimmt 

b. Das Dankschreiben der Gemeinde St.Gallenkirch wurde verlesen und zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Schluß der Sitzung um 23 Uhr 
 
 
Gegen diese Beschlüsse steht die Berufung offen, welche binnen zwei Wochen nach deren 
Verlautbarung (§ 47 GO) im Gemeindeamte Schlins schriftlich einzubringen wäre. 
 
 
Der Schriftführer:       Der Bürgermeister: 
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